Baden-Württemberg:
Im Aufnahmeverfahren in die Realschule und das Gymnasium soll die Legasthenie berücksichtigt werden. Förderunterricht kann noch in den Klassen 5 und 6 erteilt werden. Kein Notenschutz in weiterführenden Schulen. Jedoch wird Lehrern »pädagogischer Spielraum bei der Leistungsbeurteilung« eingeräumt. 

Bayern:
Beim Übergang in Gymnasien und Realschulen dürfen »Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben ... bei sonst angemessener Gesamtleistung kein Grund sein, einen Schüler vom Übertritt ... auszuschließen«. Doch gilt dies nur dann, »wenn Aussichten bestehen, dass diese Schwierigkeiten in absehbarer Zeit behoben werden können«. Kein Notenschutz in weiterführenden Schulen. 

Berlin:
Die Grundschule umfasst die Klassen 1–6. Keine Förderung und kein Notenschutz nach Klasse 6. 

Brandenburg:
Eine Verwaltungsvorschrift bezieht sich nur auf die Klassen 1–6 (Grundschule). Formal wird Legasthenie nicht anerkannt. Keine Förderung und kein Notenschutz nach Klasse 6. 

Bremen:
LRS darf kein Grund sein, dem Schüler den Zugang zur Realschule oder zum Gymnasium zu verwehren. Bei Bedarf kann bis zur 13. Klasse Förderunterricht erteilt werden. Notenschutz ist nach »pädagogischem Ermessen« bis zum Ende der Klasse 6 möglich. 

Hamburg:
Eine Legasthenie wird generell nicht anerkannt. In weiterführenden Schulen gibt es daher keinen Notenschutz und keine Förderung. 

Hessen:
Legasthenie allein ist kein Grund, einem Schüler den Zugang zu Realschulen oder Gymnasien zu verwehren. Schüler, die an Fördermaßnahmen teilnehmen, erhalten bis zur Jahrgangsstufe 10 in Diktaten keine Note. In anderen schriftlichen Arbeiten, auch in den Fremdsprachen, werden Rechtschreibfehler nicht mitbewertet. 

Mecklenburg-Vorpommern:
In der 4. Klasse erfolgt im Hinblick auf die weiterführenden Schulen eine förmliche Anerkennung. Eine Legasthenie soll den Besuch einer Realschule oder eines Gymnasiums nicht hindern. Bis zum Ende der Klasse 6 gibt es für anerkannte Legastheniker Förderung. Notenschutz wird bis zum Ende der Klasse 10 gewährt. 

Niedersachsen:
Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche soll weder bei der Versetzung noch beim Zugang zu einer Schulform ausschlaggebend sein. Förderunterricht ist in den Klassen 5 und 6 noch vorgesehen. Notenschutz gibt es jedoch nur bis zum Ende der 4. Klasse. In den Klassen 5 und 6 soll zusätzlich zur Note eine schriftliche Aussage über den Leistungsfortschritt des Schülers erfolgen. 

Nordrhein-Westfalen:
»Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein« sollen den Übergang in eine Realschule oder ein Gymnasium nicht hindern. Fördermaßnahmen sind generell noch in den Klassen 5 und 6 möglich, »in begründeten Ausnahmefällen« auch noch in den Klassen 7–10. Mit der Förderung wird auch Notenschutz gewährt. 

Rheinland-Pfalz:
Bei der Empfehlung der Grundschule für die weitere Schullaufbahn soll berücksichtigt werden, »ob bei sonst überzeugender Gesamtleistung, trotz bestehender Schwierigkeiten, eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der empfohlenen Schule zu erwarten ist«. Keine Förderung und kein Notenschutz in weiterführenden Schulen. 

Saarland:
»Ausnahmsweise, d. h. bei Vorliegen besonderer Gründe, können die besonderen Fördermaßnahmen in den Klassenstufen 5 und 6 fortgesetzt werden«, auch in Realschulen und Gymnasien. Der Notenschutz endet mit dem ersten Halbjahr in Klassenstufe 6. 

Sachsen:
Nur für Kinder deren Legasthenie im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine LRS-Klasse diagnostiziert worden ist, gibt es bis zum Ende der Klasse 6 Notenschutz in weiterführenden Schulen. Weitere Bestimmungen gibt es nicht. 

Sachsen-Anhalt:
Kinder mit festgestellter Legasthenie (im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine LRS-Klasse) können bis zum Ende des ersten Halbjahrs der 7. Klasse von der Benotung der Rechtschreibleistungen in den Fremdsprachen und im Fach Deutsch befreit werden. 

Schleswig-Holstein:
Im 4. Schuljahr wird ein förmliches Anerkennungsverfahren durchgeführt, durch das der Zugang zu einer Schulform ermöglicht werden soll, die den Begabungen des Kindes entspricht. Förderunterricht soll in den Klassen 5 und 6 in allen Schularten erteilt werden und auch die erste Fremdsprache berücksichtigen. Notenschutz wird für anerkannte Legastheniker bis zum Ende der 10. Klasse (auch im Realschulabschluss) gewährt. 

Thüringen:
Legastheniker können nach entsprechender Diagnose während der Grundschulzeit LRS-Klassen besuchen. Für weiterführende Schulen gibt es noch keine Bestimmungen. 

